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Bericht 

des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (157 der Beila
gen): Vertrag zwischen der Republik öster
reich und dem Staat Israel zur Vereinfachung 
des rechdichen Verkehrs nach dem Haager 
übereinkommen vom 1. März 1954 betref
fend das Verfahre'n in bürgerlichen Rechts-

sachen 

Da,s Hia,ager über,einkommen vom 1. März 
1954, BGBl. Nr. 91/1957, betreffend das Verfah
ren in .bürgerlichen Rech,tssachen ist zw,rschen 
Osterreich und lsrael am \19. AugiUst 1968 in 
Kralft ,getl1eten. 

. Da .die R'echtsb®iehungen zwi'schen den beiden 
$uaaten zunehmend ,stärker wet1den, :ist es zweck
mäßigerschienen, ,den rechtlichen Verkehr in 
bür:g.erillichen Rechtssachen durch ,die Schließung 
eines Zusatzv,ertnages weiter ZiU ,erleichtern. 

Nachdem österreich . den israelischen Stellen 
einen Vorentwurf zugdeitet· hatte, ha.ben am 
23. Juni 1972 in Wien Vel'inanidlung,en statt
,gef,u11Iden, bei denen ein gememsamer Entwurf 
ausgearbeitet worden ist. Nach Bereinigung eini
ger geringfügiger Pl'iObleme 'a'uf ,schrifüichem 
Weg ,~st ,der Vertrag ·am 21. Juli ,1975 in Jerusalem 
unterzeichnet woroen. 

Der Vertrag ergänzt ,das Hiaager Uher:einkom
men :in seinen Bestimmungen über die Durchfüh-

Kunstätter 

Beridtterstatter . 

rung von Zustellungen, die LeiJsruing der Rechts
hilfe, die Befreiung von ,der Sicherheitsleistung für 
die Prozeßkosten und die Vallstr,eckung von Ko
stenentscheidungen. 

Der JustiZialUsschußhat ,di'e ,geg,enständliche 
Regierungsvotla.g,e ,in seiner Sitzung am 16. März 
1977 der Vorberanung unterzogen und einstimmig 
besch1ossen, ,dem Nationalrat die Genehmigung 
des Abschlusses dieses Staatsvertra.ges zu empfeh
len. 

Der JustiZia.usschuß hält :im ,gegenständlichen 
Fall die Erlassungeines besonderen Bundesge
setzes gemäß Art. 50 Abis. 2 B-VG Pt Ider gelten
,den Fassung, zur ErfüHung ,des Vertrages für 
entbehrLich. 

Als Ergebnils seiner Beratungst,ellt ,der Justiz
ausschuß somit Jen An t rag, ,der Nationalrat 
wolle beschließen: 

Der A:bschluß des Vertrages zwischen der 
Republik öster,reich und dem Staat Israd zur 
Vereinfachung ·des 'rechtlichen Vetkehrs nach dem 
Haager übereinkommen vom 1. März 1954 be
treffend das Ver'fahnen ,in bürgerlichen Rechts
sachen (157 der iBdagen) wird verfassungsmäßig 
genehmigt. 

Wien, 1977 03 16 

Zeillinger 
Obmann 
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